
 V ZR 244/22 und V ZR 33/23 - Zulässigkeit von baulichen
Veränderungen des Gemeinschaftseigentums zur
Barrierereduzierung

WEG

Verfahren V ZR 244/22

Sachverhalt:

Die Kläger sind Mitglieder der beklagten Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Die Anlage besteht aus
zwei zwischen 1911 und 1912 im Jugendstil errichteten Wohnhäusern und steht unter Denkmalschutz. Das
Vorderhaus erhielt im Jahr 1983 den Fassadenpreis der Stadt München. Die Wohneinheiten der Kläger
befinden sich im dritten und vierten Obergeschoss des Hinterhauses (ehemaliges "Gesindehaus"), bei dem
die Fassade und das enge Treppenhaus im Vergleich zum Vorderhaus eher schlicht gehalten sind. Ein
Personenaufzug ist nur für das Vorderhaus vorhanden. In der Eigentümerversammlung vom 26. Juli 2021
wurde unter anderem ein Antrag der nicht körperlich behinderten Kläger abgelehnt, ihnen auf eigene Kosten
die Errichtung eines Außenaufzugs am Treppenhaus des Hinterhauses als Zugang für Menschen mit
Behinderungen zu gestatten. Mit der Beschlussersetzungsklage wollen die Kläger erreichen, dass die
Errichtung des Personenaufzugs dem Grunde nach beschlossen ist.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kläger hat das Landgericht durch Urteil den
Beschluss ersetzt, dass am Hinterhaus auf der zum Innenhof gelegenen Seite ein Personenaufzug zu
errichten ist. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der von dem Landgericht zugelassenen Revision.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Der Bundesgerichtshof hat die Revision zurückgewiesen. Dem liegen folgende Erwägungen zugrunde:

Mit einem Grundlagenbeschluss, den das Berufungsgericht ersetzt hat, wird eine verbindliche Regelung über
die Errichtung des von den Klägern begehrten Personenaufzuges für das Hinterhaus begründet und die
spätere Durchführung legitimiert. Der Klage ist zu Recht stattgegeben worden, weil der geltend gemachte
Anspruch gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WEG auf eine Beschlussfassung besteht und nach § 20 Abs. 4
WEG die Grenzen einer zulässigen Bebauung eingehalten werden. Bedenken gegen die
Beschlusskompetenz bestehen nicht. Nach dem seit dem 1. Dezember 2020 geltenden
Wohnungseigentumsrecht können die Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung grundsätzlich auch
dann beschließen, wenn die Beschlussfassung die Zuweisung einer ausschließlichen Nutzungsbefugnis (§
21 Abs. 1 Satz 2 WEG) an dem dafür vorgesehenen Gemeinschaftseigentum zur Folge hat, wie dies hier
hinsichtlich des Aufzugs der Fall ist.
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Die von den Klägern erstrebte Errichtung eines Personenaufzugs stellt eine angemessene bauliche
Veränderung dar, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen dient (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
WEG). Die Angemessenheit ist nur ausnahmsweise zu verneinen, wenn mit der Maßnahme Nachteile
verbunden sind, die über die Folgen hinausgehen, die typischerweise mit der Durchführung einer
privilegierten baulichen Veränderung einhergehen. Eingriffe in die Bausubstanz, übliche
Nutzungseinschränkungen des Gemeinschaftseigentums und optische Veränderungen der Anlage etwa
aufgrund von Anbauten können die Unangemessenheit daher regelmäßig nicht begründen. Die Kosten der
baulichen Veränderung sind für das Bestehen eines Anspruchs nach § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG grundsätzlich
ohne Bedeutung, da sie gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WEG von dem verlangenden Wohnungseigentümer zu
tragen sind. Vor diesem Hintergrund bejaht das Berufungsgericht zu Recht die Angemessenheit der
Maßnahme. Weiterer Vortrag war von den Klägern nicht zu verlangen. Zwar trägt die Darlegungs- und
Beweislast für die tatsächlichen Umstände der Angemessenheit einer baulichen Veränderung der klagende
Wohnungseigentümer. Da der Gesetzgeber aber die Angemessenheit als Regel ansieht, obliegt der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer die Darlegung, warum ein atypischer Fall vorliegt. Hieran fehlt es.

Eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage im Sinne von § 20 Abs. 4 HS 1 Alt. 1 WEG, die dem
Anspruch entgegenstehen könnte, ist mit der Errichtung eines Aufzugs nicht verbunden. Insoweit ist
zunächst zu beachten, dass nicht jede bauliche Veränderung, die nach § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG aF die
Eigenart der Wohnanlage änderte, auch im Sinne des neuen § 20 Abs. 4 HS 1 Alt. 1 WEG zu einer
grundlegenden Umgestaltung führt. Nach nunmehr geltendem Recht ist bei einer Maßnahme, die der
Verwirklichung eines Zweckes i.S.d. § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG dient, eine grundlegende Umgestaltung der
Wohnanlage zumindest typischerweise nicht anzunehmen. Der von dem Gesetzgeber im
gesamtgesellschaftlichen Interesse erstrebten Privilegierung bestimmter Kategorien von Maßnahmen - unter
anderem zur Förderung der Barrierefreiheit - ist bei der Prüfung, ob eine grundlegende Umgestaltung
vorliegt, im Sinne eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses Rechnung zu tragen. Außergewöhnliche Umstände,
die eine solche Ausnahme von der Regel begründen könnten, liegen auf der Grundlage der Feststellungen
des Berufungsgerichts nicht vor.

Es lässt sich auch keine unbillige Benachteiligung eines Wohnungseigentümers im Sinne von § 20 Abs. 4 HS
1 Alt. 2 WEG feststellen. Mit dem Verbot, einen Wohnungseigentümer ohne sein Einverständnis gegenüber
anderen unbillig zu benachteiligen, knüpft das Gesetz an die Regelung in § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG aF zu den
Grenzen der Zulässigkeit von Modernisierungsmaßnahmen an. Die von dem Berufungsgericht insoweit
vorgenommene tatrichterliche Würdigung weist keine Rechtsfehler auf. Hierbei ist auch zu berücksichtigen,
dass Verschattungen- und Lärmbeeinträchtigungen etwa durch den konkreten Standort der Aufzugsanlage,
durch die Größe sowie die bauliche Gestaltung des Aufzugs einschließlich der verwendeten Materialien bis
zu einem gewissen Grad noch bei der Entscheidung über die Art und Weise der Durchführung (§ 20 Abs. 2
Satz 2 WEG) steuerbar sind.

Verfahren V ZR 33/23

Sachverhalt:

Die Kläger und die Streithelferin der Beklagten sind Mitglieder der beklagten Gemeinschaft der
Wohnungseigentümer. Die Anlage besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern mit jeweils zwei

2https://juristi.club/juristikon/entry/9919-v-zr-244-22-und-v-zr-33-23-zul%C3%A4ssigkeit-von-baulichen-ver%C3%A4nderungen-des-gemeinsc/

https://juristi.club/juristikon/entry/712-rechnung/
https://juristi.club/juristikon/entry/1687-gestaltung/
https://juristi.club/juristikon/entry/9919-v-zr-33-23/?synonym=25128
https://juristi.club/juristikon/entry/9919-v-zr-244-22-und-v-zr-33-23-zul%C3%A4ssigkeit-von-baulichen-ver%C3%A4nderungen-des-gemeinsc/


Wohnungen im Erdgeschoss und zwei weiteren Wohnungen im ersten Obergeschoss. Im rückwärtigen Teil
des Anwesens befindet sich eine Gartenfläche, an der den Erdgeschosswohnungen zugewiesene
Sondernutzungsrechte gebildet wurden. Nach der Teilungserklärung dürfen auf den Gartenflächen Terrassen
in der Größe von maximal einem Drittel der Fläche des jeweiligen Sondernutzungsrechts errichtet werden.
Mit Ausnahme der den beiden Eckwohnungen zugewiesenen Gartenflächen wurden jeweils gepflasterte
Terrassen errichtet. Auf Antrag der Streithelferin, die Sondereigentümerin einer der Eckwohnungen ist,
beschlossen die Wohnungseigentümer in der Eigentümerversammlung vom 14. Oktober 2021, der
Streithelferin als privilegierte Maßnahme gemäß § 20 Abs. 2 WEG zu gestatten, auf der Rückseite des
Gebäudes eine Rampe als barrierefreien Zugang sowie eine etwa 65 Zentimeter aufzuschüttende Terrasse
zu errichten und das Doppelfenster im Wohnzimmer durch eine verschließbare Tür zu ersetzen; ggf. soll ein
aus Bodenplatten bestehender Zugang vom Hauseingang bis zur Terrasse errichtet werden. Hiergegen
richtet sich die von den Klägern erhobene Anfechtungsklage.

Bisheriger Prozessverlauf:

Das Amtsgericht hat den Beschluss für ungültig erklärt. Die Berufung der Beklagten war erfolglos. Mit der von
dem Landgericht zugelassenen Revision will die Streithelferin die Abweisung der Klage erreichen.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs:

Die Revision hat Erfolg gehabt. Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben und die
Anfechtungsklage abgewiesen. Dabei hat er sich von folgenden Erwägungen leiten lassen:

Beschließen die Wohnungseigentümer die Durchführung oder Gestattung einer baulichen Veränderung, die
ein Wohnungseigentümer unter Berufung auf § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG verlangt, hängt die Rechtmäßigkeit
des Beschlusses entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht davon ab, ob die
Anspruchsvoraussetzungen des § 20 Abs. 2 WEG im Einzelnen vorliegen und ob die bauliche Veränderung
insbesondere angemessen ist. Auf diese Voraussetzungen kommt es nur an, wenn der Individualanspruch
des Wohnungseigentümers abgelehnt worden ist und sich dieser mit einer Anfechtungsklage gegen den
Negativbeschluss wendet und/oder den Anspruch mit der Beschlussersetzungsklage weiterverfolgt, wie dies
in dem Verfahren V ZR 244/22 der Fall war. Der Gesetzgeber hat durch das
Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz die Vorschriften über bauliche Veränderungen in §§ 20 WEG,
21 WEG neu gefasst und grundlegend geändert. Die Neuregelung dient unter anderem dem Zweck, den
baulichen Zustand von Wohnungseigentumsanlagen leichter verbessern und an sich ändernde
Gebrauchsbedürfnisse der Wohnungseigentümer anpassen zu können. Nunmehr können die
Wohnungseigentümer nach § 20 Abs. 1 WEG im Gegensatz zu der Regelung in § 22 WEG aF Maßnahmen,
die über die ordnungsmäßige Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen (bauliche
Veränderungen), jeweils mit einfacher Stimmenmehrheit beschließen. Sie müssen dabei lediglich die
Grenzen des § 20 Abs. 4 HS 1 WEG, die bei jeder baulichen Veränderung einzuhalten sind, beachten.
Infolgedessen dürfen die Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung auch dann durch
Mehrheitsbeschluss gestatten, wenn sie die in § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG geregelten
Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen nicht als gegeben ansehen oder jedenfalls Zweifel hieran hegen.
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Da das Berufungsgericht zu Unrecht auf die Voraussetzungen des § 20 Abs. 2 WEG abgestellt hatte und es
keiner weiteren Feststellungen bedurfte, konnte nunmehr der Bundesgerichtshof abschließend darüber
entscheiden, ob mit der gestatteten baulichen Veränderung eine grundlegende Umgestaltung der
Wohnanlage im Sinne von § 20 Abs. 4 HS 1 Alt. 1 WEG verbunden ist. Diese Frage hat er verneint. Nach
nunmehr geltendem Recht ist bei einer Maßnahme, die der Verwirklichung eines Zweckes i.S.d. § 20 Abs. 2
Satz 1 WEG dient, eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage zumindest typischerweise nicht
anzunehmen. Der von dem Gesetzgeber im gesamtgesellschaftlichen Interesse erstrebten Privilegierung
bestimmter Kategorien von Maßnahmen - unter anderem zur Förderung der Barrierefreiheit - ist bei der
Prüfung, ob eine grundlegende Umgestaltung vorliegt, im Sinne eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses
Rechnung zu tragen. Da die von den Wohnungseigentümern hier beschlossene bauliche Veränderung ihrer
Kategorie nach dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderung dient (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WEG),
bedürfte es besonderer Umstände, um eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage anzunehmen.
Hieran fehlt es. Gestattet wird der Streithelferin lediglich die Errichtung eines untergeordneten Anbaus an ein
bestehendes Gebäude einer Mehrhausanlage, wobei die Errichtung einer Terrasse schon nach der
Teilungserklärung erlaubt ist.

Weil der in der Eigentümerversammlung vom 14. Oktober 2021 gefasste Beschluss auch im Übrigen keine
Mängel aufweist, konnte in der Sache abschließend entschieden und die Klage abgewiesen werden. Durch
die Gestattung der baulichen Veränderung wird kein Wohnungseigentümer gegenüber anderen unbillig
benachteiligt i.S.d. § 20 Abs. 4 HS 1 Alt. 2 WEG. Der Beschluss ist auch hinreichend bestimmt.

BGH-Urteile vom 9. Februar 2024 – V ZR 244/22 und V ZR 33/23 - BGH PM 26/2024

Vorinstanzen:

V ZR 244/22

AG München - Urteil vom 10. Februar 2022 - 1294 C 13970/21 WEG

LG München I - Urteil vom 8. Dezember 2022 - 36 S 3944/22 WEG

V ZR 33/23

AG Bonn - Urteil vom 15. August 2022 - 211 C 47/21

LG Köln - Urteil vom 26. Januar 2023 - 29 S 136/22
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